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„Meine Eltern schlagen sich …”  
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Angebote für gewalttätige Männer und Frauen 
 
Annett Engelmann, Wolfram Schmidt 
 
 
In diesem Beitrag stellen wir die Arbeitsweise und Ergebnisse der Beratungsstelle zur täterorientierten 
Anti-Gewaltarbeit der Triade GbR der letzten fünf Jahre da. 
 
Wir beraten Männer und Frauen, die körperliche Gewalt (Schlagen, Treten usw.) und/oder seelische 
Gewalt (Beleidigen, Drohen, Terrorisieren) und/oder sexuelle Gewalt ausüben. Jährlich beraten wir ca. 
80 Täter(innen), 5% davon sind weiblich. 
 
Zuweisungskontext 
 
Zur Beratung können Männer und Frauen freiwillig, aus eigener Motivation kommen oder wenn sie 
dies als Auflage vom Gericht, dem Jugendamt oder anderen Institutionen bekommen.  
Zu Beginn der Tätigkeit der Beratungsstelle wurden Täter(innen) besonders von den 
Interventionsstellen zugewiesen. Einige der Frauen, die dort in Beratung waren, wollten mit den 
Männern in Partnerschaft zusammenbleiben. Sie setzten aber die Bedingung, dass diese zur 
Beratung gehen sollten, um zu lernen, wie man in der Partnerschaft gewaltfrei miteinander leben 
kann.  
In den letzten Jahren weisen Polizei und Gerichte schneller und häufiger zu. Das hat zu Folge, dass 
die Frauen ihre Männer nicht mehr so stark zur Beratung drängen müssen, da der Druck von außen 
zunimmt. 
 
Den Polizisten aus Leipzig und dem Leipziger Landkreis liegen Flyer der Beratungsstelle der Triade 
vor, die sie entweder bei ihren Einsätzen oder bei der Vernehmung den Täter(inne)n aushändigen und 
diese auffordern, die Beratungsstelle aufzusuchen. Obwohl dies nur ein Hinweis ist, der keinen 
formalen Zwangscharakter hat, kann in manchen Fällen allein die Tatsache, dass die Täter(innen) von 
der Polizei an die Beratungsstelle verwiesen wurden, bewirken, dass sich die Täter(innen) in der 
Beratungsstelle melden. 
 
Seit August 2004 besteht ein guter Kontakt zur Staatsanwaltschaft. Diese weist die Täter(innen) der 
Beratungsstelle nach § 153 a StGB zu. Damit wird ihnen die Möglichkeit gegeben, dass die 
Staatsanwaltschaft vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Anklage absieht, wenn die erteilte 
Auflage, also die Teilnahme am Anti-Gewalt-Kurs, erfüllt wird.  
Darüber hinaus werden unsere Adressat(inn)en auch von den Sozialen Diensten der Justiz, den 
Gerichten und Rechtsanwält(inn)en, teilweise als Bewährungsauflage nach § 56 StGB, an die 
Beratungsstelle verwiesen. 
Ein weiterer Zugang besteht über die Mitarbeiter(innen) des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) der 
Stadt Leipzig. Diese haben die Möglichkeit, den Täter oder die Täterin an die Beratungsstelle zu 
verweisen, wenn sie der Meinung sind, dass die Männer bzw. Frauen ihre Gewalttätigkeit bearbeiten 
sollten. 
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Formen der Arbeit 
 
Das Setting der Arbeit orientiert sich an den Erfordernissen der Adressat(inn)en. Es wird im 
Einzelsetting immer gleichgeschlechtlich, im Paarsetting und in der Gruppenarbeit immer im 
gegengeschlechtlichen Co-Team gearbeitet. 
 
Wir unterstützen sie in Einzelberatungen und Gruppensitzungen dabei, 

• die Ausgangssituationen zu betrachten und auslösende Momente zu erkennen 
• ihr bisheriges Leben zu reflektieren und wie sie bisher mit Gewalt umgegangen sind 
• Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen 
• andere Möglichkeiten im Umgang miteinander zu erkennen und zu leben. 

 
Die in der Beratungsstelle gemachten Erfahrungen zeigen, dass der Gewaltbegriff von vielen 
Adressat(inn)en nur auf massive Gewaltanwendungen bezogen wird. Damit ist es notwendig, mit 
ihnen die Dimension des Gewaltbegriffes zu erarbeiten (physische, psychische, sexuelle und 
ökonomische Gewalt). Im Workshop erläuterten wir unsere Vorgehensweise anhand des „Kreislaufes 
der Gewalt“ und dem „Rad der Gewalt“  
 
Die Begriffsklärung geht einher mit einem klaren Bezug zu den Gewalthandlungen der Täter(innen). 
Den ganzen Prozess begleiten die Erarbeitung von Verantwortungsübernahme, die Einnahme der 
Opferperspektive und die Entwicklung von Opferempathie. Um eine neue Haltungs- und 
Werteveränderung zu stabilisieren, bedarf es der Erarbeitung von gewaltfreien Interaktions- und 
Kommunikationsmustern. 
 
In der Beratungsstelle wurden in den letzten fünf Jahren auch Täterinnen (ca. 5% aller Täter(innen) 
beraten. Die Formen der Gewalt ähneln denen der Täter, ebenso die Zuweisungskontexte. Der 
gleichgeschlechtliche Beratungsansatz und das oben beschriebene methodische Vorgehen 
unterscheiden sich nur darin, dass Täterinnen die Beziehungsebene zur Therapeutin stärker 
hinterfragen. Eine Folge davon ist, dass die Beendigung der Beratung und damit die Ablösung der 
Klientin zur Therapeutin einen größeren Raum einnehmen. 
 
Der zeitliche Rahmen der Gruppe umfasst 25 Gruppensitzungen, welche einmal wöchentlich für die 
Dauer von zwei Stunden in der Beratungsstelle stattfinden.  
Das Trainingsprogramm ist modular aufgebaut. Inhaltlich orientiert es sich an bereits erprobten 
Programmen (DAIP, C.H.A.N.G.E. usw.). Ein Einstieg für neue Teilnehmer ist jeweils nach Modulende 
möglich. Ein Modul umfasst ca. drei Gruppensitzungen, wobei die Dauer der Module an die jeweiligen 
Gegebenheiten bzw. Notwendigkeiten der Gruppe angepasst werden können. 
 
Zentrale Themen und Elemente sind: 

 
• Notfallpläne 
• Gewalt 
• Rekonstruktion des Gewalthandelns 
• Opferbrief 
• Umgang mit Ärger 
• Frauen- und Männerbilder / Geschlechterrollenstereotypien 
• Kommunikation 
• Eigene Biografie / Selbstbild 
• Kinder als Mitbetroffene 

 
Ein Teilnehmer hat die Gruppe beendet, wenn er alle Module durchlaufen hat. Während der gesamten 
Zeit des Programms besteht im Idealfall Kontakt der Therapeutin zu den Partnerinnen, um die 
Gewaltfreiheit des Täters zu überprüfen und die Partnerin über die regelmäßige Teilnahme 
informieren zu können.  
Nach Abschluss der Gruppe werden für einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr „Follow-up“-
Termine vereinbart. Diese Termine dienen der nachhaltigen Rückfallprävention und der weiteren 
Stabilisierung gewaltfreien und partnerschaftlichen Verhaltens. 
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In Paarberatungen unterstützen wir gewaltausübende Männer und Frauen und deren Partner und 
Partnerinnen 

• zu erkennen, wie Sie miteinander umgehen, wie sie aufeinander reagieren, 
• gelingende Umgangsformen gemeinsam zu entwickeln, 
• darüber zu reden, wenn eine/r in der Beziehung für sich Handlungen des anderen erlebt, die 

sie/er nicht will, um diese zu beenden, 
• ein gewaltfreies partnerschaftliches Leben zu leben. 

 
Der Begriff der Paarberatung steht im Kontext häuslicher Gewalt im Diskurs. Wir behalten den Begriff 
bisher bei, wobei auch wir die Disbalance der Partnerschaft deutlich sehen.  
Eindeutige Prämisse für ein Paargespräch muss die Freiwilligkeit der Partnerin sein, an dieser 
Beratung teilzunehmen. Dies wird in einem gleichgeschlechtlichen Einzelsetting-Gespräch eruiert. 
Dabei geht es klar um aktiven Opferschutz. 
 
Bevor das Setting Paararbeit genutzt wird, muss aus Sicht der Mitarbeiter der Beratungsstelle die 
klare Verantwortungsübernahme des Adressaten erfolgt sein und die Empathie gegenüber der von 
seiner Gewalt betroffenen Partnerin erfahrbar geworden sein.    
Unter Paarberatung wird in diesem Sinn ein offen gestalteter Prozess, der sowohl ein Wiederfinden 
auf Paarebene bedeutet, als auch auf eine Trennung hinauslaufen kann, verstanden. Solche 
Trennungsprozesse, besonders bei gemeinsamen Kindern, bedürfen der Begleitung von der Paar- auf 
die Elternebene. 
 
Die Erfahrungen zeigen, dass – im Gegensatz zum oben beschriebenen Diskurs – die Partnerinnen 
gern das Angebot zur Paarberatung annehmen, da sie das Gefühl haben, durch diese Gespräche 
Gleichwertigkeit sowohl auf der Umgangsebene als auch auf der Kommunikationsebene herzustellen.  
Im Workshop stellten wir anhand des „Rades der Partnerschaft“ dar, welche Elemente 
partnerschaftliches Handeln hat. 
 
Um die Beratungseffektivität zu prüfen, wird nach einem halben Jahr nach Ende der Beratung ein 
Katamnesetermin durchgeführt (Interne Evaluation). 
 
Vernetzung 
 
Besondere Bedeutung für unsere Arbeit hat die enge Vernetzung sowohl in den 
Koordinierungsgremien gegen häusliche Gewalt in Leipzig als auch im Landkreis Leipzig und im 
Landkreis Torgau /Oschatz (Interventionsstellen, Polizei, Justiz und weitere unmittelbar beteiligte 
Institutionen wie der ASD des Jugendamtes, die Sozialen Dienste der Justiz). 
 
Zur Veranschaulichung wird hier das Koordinierungsgremium gegen häusliche Gewalt (KOG) der 
Stadt Leipzig dargestellt: 
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Grundsätzliches aus unserer Arbeit 
 

• Täterarbeit ist für uns aktiver Opferschutz. 
• Der Schutz des Opfers geht vor, das heißt, dass wir nur dann Paare beraten, wenn es für das 

Opfer in Ordnung ist, es in momentaner Sicherheit ist. 
• Wir arbeiten eng mit Interventionsstellen, Polizei, Jugendamt und Justiz zusammen. 
• Wir arbeiten in Einzelberatungen gleichgeschlechtlich, ansonsten gegengeschlechtlich. 
• Beratungen sind längerfristig angelegt und dauern ca. ein Jahr. 

 
Unsere Beratungsstelle befindet sich in 
August-Bebel-Str. 35 
04416 Markkleeberg (Endhaltestelle der Straßenbahn 9) 
und berät Männer und Frauen aus den Einzugsbereichen der Polizeidirektionen Leipzig und 
Westsachsen.  
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